
 
Die Kreisverwaltung wird gebeten, die Kontaktdaten der einzelnen Ombudsstellen in den 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden abzufragen und die jeweiligen Ansprechpartner in den 
Kommunen (Ombudsmänner bzw. Ombudsfrauen) über den Integration-Point des Jobcenters, 
den Neubürgerbeauftragten und das Kommunalen Integrationszentrum bekannt zu machen.   
 


